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	TOP:
	Wahl der Schöffen für die Jugendkammern des Landgerichts Arnsberg und für die – gemeinsamen – Jugendschöffengerichte im Landgerichtsbezirk Arnsberg für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028

	
	

	
	Produktgruppe: 36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie



1. Beschlussvorschlag:
[bookmark: VLGBeschlText]
Der Jugendhilfeausschuss beschließt, die in der Anlage 1) aufgeführte Person und zusätzlich Herr/Frau …. in die Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen für die Jugendkammern des Landgerichts Arnsberg und für die – gemeinsamen – Jugendschöffengerichte im Landgerichtsbezirk Arnsberg für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028 aufzunehmen.

2. Sachverhalt und Begründung:
[bookmark: VLGSachText]
[bookmark: _GoBack]Der Präsident des Landgerichts Arnsberg hat mitgeteilt, dass er für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028 für das gemeinsame Jugendschöffengericht in Meschede drei Hauptschöffen und für die Jugendkammern des Landgerichts zwei Hauptschöffen aus der Stadt Schmallenberg benötigt. 

Nach § 35 Jugendgerichtsgesetz (JGG) werden die Schöffen der Jugendgerichte (Jugendschöffen) auf Vorschlag des Jugendhilfeausschusses für die Dauer von fünf Geschäftsjahren gewählt. Das Ehrenamt eines/r Schöffen*In kann nur Deutschen verliehen werden. 

Der Jugendhilfeausschuss soll ebenso viele Männer wie Frauen und mindestens die doppelte Anzahl von Personen vorschlagen, die als Jugendschöffen*Innen benötigt werden. Die Jugendschöffen*Innen werden in besondere, für Männer und Frauen getrennt zu führende, Vorschlagslisten aufgenommen. 

Die Vorgeschlagenen sollen erzieherisch befähigt und in der Jugenderziehung erfahren sein.  

Für die Aufnahme in die Vorschlagsliste ist die Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder, mindestens jedoch der Hälfte aller stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses erforderlich. Die Vorschlagsliste ist anschließend im Jugendamt eine Woche lang zu jedermanns Einsicht aufzulegen. Der Zeitpunkt der Auflegung ist vorher öffentlich bekannt zu machen. Die Vorschlagsliste ist bis zum 15.08.2023 an das zuständige Gericht zu übersenden. 

Die im Rat vertretenen Fraktionen wurden gebeten, geeignete Personen für die Aufnahme in die Vorschlagsliste zu benennen. Die von den Fraktionen eingegangenen Vorschläge sind in der dieser Vorlage beigefügten Liste (Anlage 1) aufgeführt. Bisher wurde nur eine Person vorgeschlagen, so dass die Vorschlagsliste nicht die gestellten Anforderungen erfüllt und noch neun Personen in der Sitzung zu benennen sind.

Nach § 36 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) muss die Vorschlagsliste Familienname, Vornamen, gegebenenfalls einen vom Familiennamen abweichenden Geburtsnamen, Geburtsjahr, Wohnort einschließlich Postleitzahl sowie Beruf der vorgeschlagenen Person enthalten. 
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